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Erklärung zum Bezug von Beihilfe zum 
erhöhten Bemessungssatz 

 Vor- und Nachname der beihilfeberechtigten Person 

 
 

 
Az. (Org.-Nr./Personalnummer) 

 
 

 
Dienststelle 

 

 
 

 
 

 
  

 

Vertrauliche Beihilfeangelegenheit!

Landesamt für Steuern und Finanzen
Postfach 54 06
97004 Würzburg

 

 
 
 
 
Sind Kinder bei verschiedenen beihilfeberechtigten Personen berücksichtigungsfähig ist eine Festlegung zu treffen, wer 
den erhöhten Bemessungssatz von 70 % (bei einem Kind) oder 90 % (bei zwei oder mehr Kindern) für sich selbst erhält. 
Dies ist nicht erforderlich, wenn aufgrund anderer beihilferechtlicher Regelungen bereits eine Zuordnung erfolgt ist. 

 
 

 
 

 
  

1.  Folgende Kinder sind bei mir berücksichtigungsfähig: 

Nr.  Name Vorname Geburtsdatum 

    

    

    

    

    

    

2. Andere beihilfeberechtigte Person(en), bei der/denen mindestens ein oder zwei der oben genannten Kinder 
ebenfalls berücksichtigungsfähig sind: 

 Name  Vorname Geburtsdatum Nr. des/r Kindes/r 

a)     

b)     

c)     
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Ort, Datum  Unterschrift beihilfeberechtigte Person 

Ort, Datum  Unterschrift andere beihilfeberechtigte Person (2a) 

Ort, Datum  gegebenenfalls weitere beihilfeberechtigte Person (2b) 

Ort, Datum  Unterschrift andere beihilfeberechtigte Person (2c) 

 
 
  

3.  Wir bestimmen gemeinsam, dass die folgende Person den erhöhten Bemessungssatz aufgrund des oben 
genannten Kindes bzw. der oben genannten Kinder erhält: 

 

 Name, Vorname 

 
Wir versichern, dass keine andere beihilfeberechtigte Person einen erhöhten Bemessungssatz für das Kind/diese Kin-
der erhält. Uns ist bekannt, dass diese Bestimmung nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel Scheidung) neu getroffen 
werden kann. 
 
Den nachfolgenden Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige dies mit meiner Unterschrift. 

Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung  

Ihre Daten werden vom Landesamt für Steuern und Finanzen zum Zwecke der Festsetzung, Anordnung und Zahlung 
der Beihilfe gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen können Sie im 
Internet unter http://www.lsf.sachsen.de/Datenschutz.html (Bereich Beihilfe) abrufen. Den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten des Landesamtes für Steuern und Finanzen erreichen Sie unter: Landesamt für Steuern und 
Finanzen, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, E-Mail-Adresse: 
Datenschutz@lsf.smf.sachsen.de. 
 

__ 
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